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6 WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht rur das Geschäftsjahr 2015 der Wohnungsbau

gesellschaft Magdeburg mbR, Magdeburg, in der Fassung der Anlage 1 den folgenden unter dem 

3. März 2016 unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvennerk erteilt: 

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn-' und Verlustrechnung sowie An

hang - unter. Einbeziehung der Buchruhrung und den Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft 

Magdeburg mbR, Magdeburg, rur das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. 

Die Buchruhnmg und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 

handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsruhrung der Gesellschaft. 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Gnmdlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 

den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchruhrung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 317 RGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge

nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuruhren, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 

die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord

nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vennittelten Bildes der Vennögens-, Finanz

und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle

gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt

. schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be

rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter

nen Kontrollsystems sowie Nachweise rur die Angaben in Buchruhrung, Jahresabschluss und Lagebe

richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 

angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsftihnmg 

sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 

Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage rur unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geruhrt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah

resabschluss der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbR, Magdeburg, den gesetzlichen Vorschrif

ten und vennittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vennittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref

fend dar." 
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SCHLUSSBEMERKUNG 

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das 

Geschäftsjahr 2015 der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg, erstatten wir in 

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorscluiften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßi

ger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer 

IDW PS 450). 

Zu dem von uns erteilten uneingescluänkten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf Abschnitt 6 

"Wiedergabe des Bestätigungsvermerks". 

Leipzig, den 3. März 2016 

Deloitte & Touche GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

12
(Thiermann) 

Wirtschaftsprüfer 

Für Veröffentlichungen oder die Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der testierten Fas

sung abweichenden Form sowie fiir den Fall der Übersetzung in andere Sprachen bedarf es zuvor unserer erneuten Stellung

nahme, falls dabei der von uns erteilte Bestätigungsvermerk zitiert wird oder ein Hinweis auf unsere Jahresabschlussprufung 

erfolgt; wir weisen hierzu auf die Bestimmungen des § 328 HGB hin. 
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